
 
 
 
Nachtrag zur Berufserkundung für Schülerinnen des St. Ursula 
Gymnasiums 
 
Die Schülerin …………………………………………………………. befindet 
sich im regulären Zeitraum des BOGY-Praktikums im Ausland.  
Daher wird sie das BOGY-Praktikum in den Ferien durchführen, im 
Zeitraum von ……………………… 
Auch in dieser Zeit gilt, dass das BOGY-Praktikum eine Schulveranstaltung ist und der oben 
erwähnte Versicherungsschutz besteht.  

 
 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prisca Roming 
(Koordinatorin der Berufsorientierung in der Mittelstufe) 
 
 
 

 

 


